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Kurse, Beratung und Gespräche zur Prävention 
 ○ Kurse, die von den Mitgliedern der 

Schweizerischen Gesundheitsligen-

Konferenz (Geliko) oder ihren kantonalen 

Sektionen organisiert werden 

Beispiel: Sturzprävention der Rheumaliga Schweiz 

 ○ Vom Schweizerischen Roten Kreuz 

organisierte Kurse 

 ○ Tabak- oder Alkoholentwöhnung 

 ○ Diätkurse und Ernährungsberatung 

 ○ Schwimmkurse für Kinder bis 16 Jahre 

Beispiel: Babyschwimmkurse 

 ○ Kurse zur Rückbildung des Beckenbodens 

 ○ Gespräche bei perinataler Trauer

In Apotheken bezogene Produkte, Tests und 
Dienstleistungen zur Prävention 

 ○ Vorsorgeuntersuchungen  
Übernahme der Kosten für folgende Tests: 

Dermatologischer Test, Allergietest, Hörtest, 

Urintest, Diabetestest, Herztest, Blutzuckertest, 

Blutdruckmessung und Cholesterinmessung 

 ○ Tabakersatzprodukte (ohne elektronische 

Zigaretten) 

Beispiele: Pflaster, Kaugummi und Mundspray 

 ○ Sonnenschutzcreme und -spray 
Unser Tipp: Lassen Sie sich in der Apotheke beraten, um 

das richtige Produkt für Ihre Haut zu finden.

Präventionstests und -behandlungen 
 ○  Von Gene Predictis SA angebotene Gentests 

(auf Verschreibung) 
Übernahme der Kosten für folgende Tests: Abschätzung 

des Risikos einer tiefen Venenthrombose durch 

die Verwendung der Kombinationspille Pill Protect®, 

Bewertung des Gesamtrisikos unerwünschter 

Arzneimittelwirkungen Cypass®, umfassende 

Ernährungsanalyse zur Anpassung der Ernährungs- und 

Lebensgewohnheiten Nutripass®

 ○ Prädikiver Test für Brustkrebs und Multi-

Pathologien von Predilife® 
Beispiel: Test Mammorisk® 

Artikel zur Prävention 
 ○ Rutschfeste Schuhgriffe und Gummispitzen 

für Personen ab 60 Jahren 

Unser Tipp: Ideal für Schuhe und Gehstöcke im Winter 

 ○ UV-Schutzkleidung für Kinder bis 16 Jahre

Der Versicherer übernimmt diese Präventionsmassnahmen nach dem Tiers-garant-Prinzip (die versicherte 

Person bezahlt die Rechnung und sendet sie danach zur Rückerstattung an den Versicherer), sofern sie 

nicht von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung gemäss KVG übernommen werden.


